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§ 1
(1) Der Bebauungsplan Hoheluft-West 13 für den Geltungs-

bereich zwischen Moltkestraße, Eppendorfer Weg, Hoheluft-
chaussee Isebekkanal und Bismarckstraße (Bezirk Eimsbüttel,
Ortsteil 315) wird festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
Moltkestraße – Eppendorfer Weg – über das Flurstück 3493

(Hoheluftchaussee) der Gemarkung Eimsbüttel – Bezirks-
grenze – Südostgrenze des Flurstücks 4820 (Hoheluftchaus-
see), Südostgrenzen der Flurstücke 3509 und 4650, über das
Flurstück 4650, Südwestgrenze des Flurstücks 4895, über das
Flurstück 4822 (Bismarckstraße) der Gemarkung Eimsbüttel. 

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung, sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostener-
stattung erworben werden.
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung
über den Bebauungsplan Hoheluft-West 13

Vom 15. Juli 2011

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
12. April 2011 (BGBl. I S. 619, 633), in Verbindung mit § 3 Ab-
sätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungs-
gesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl.
S. 271), zuletzt geändert am 14. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 256),
und § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung
vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt ge-
ändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 370), § 4 Absatz 3
Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350,
402) in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
sowie § 1, § 2 Absatz 1 und § 3 der Weiterübertragungsverord-
nung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt
geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 370), wird ver-
ordnet:
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2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zu-
ständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

§ 2
Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-

hende Vorschriften:
1. In den allgemeinen Wohngebieten werden Ausnahmen für

Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen.
2. Im Kerngebiet sind durch geeignete Grundrissgestaltung

die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäu-
deseiten zuzuordnen. Kinderzimmer sowie Wohn- und
Schlafräume in Einzimmerwohnungen sind wie Schlaf-
räume zu beurteilen. Soweit die Anordnung der Wohn-
räume oder einzelner Schlafräume einer Wohnung an den
lärmabgewandten Gebäudeseiten ausnahmsweise nicht
möglich ist, ist in allen Fällen, in denen der Verkehrslärm-
pegel tags 70 dB(A) beziehungsweise nachts 60 dB(A) über-
schreitet, vor den Fenstern von Wohn- und Schlafräumen
zwingend durch den Einsatz von verglasten Loggien oder
vergleichbaren Maßnahmen sicherzustellen, dass ein Fassa-
denpegel von kleiner 70 dB (A) am Tag beziehungsweise
kleiner 60 dB (A) in der Nacht erreicht wird. In den Schlaf-
räumen ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnah-
men wie zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Loggien,
besondere Fensterkonstruktionen oder vergleichbare Maß-
nahmen sicherzustellen, dass ein Innenraumpegel bei
gekipptem Fenster von 30 dB (A) während der Nachtzeit
nicht überschritten wird. Für straßenseitige Außenwohn-
bereiche ist durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie
zum Beispiel Verglasung sicherzustellen, dass ein Tagpegel

im bebauten Außenwohnbereich von kleiner 65 dB (A)
gewährleistet wird. In den allgemeinen Wohngebieten sind
die Wohn- und Schlafräume durch geeignete Grundrissge-
staltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.
Kinderzimmer sowie Wohn- und Schlafräume in Einzim-
merwohnungen sind wie Schlafräume zu beurteilen. Soweit
die Anordnung der Wohnräume oder in besonderen Aus-
nahmefällen aller Schlafräume einer Wohnung an den lärm-
abgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für
diese Räume ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche
Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und
Dächern der Gebäude geschaffen werden. 

3. Im Kerngebiet sind die Dächer der eingeschossigen Gebäu-
deteile im Blockinnenbereich als Flachdach auszuführen,
mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und flächendeckend extensiv zu
begrünen.

4. Im Kerngebiet sind Spielhallen und ähnliche Unternehmen
im Sinne von § 33 i der Gewerbeordnung, die der Aufstel-
lung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglichkeiten
dienen, sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck
auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem Cha-
rakter ausgerichtet ist, unzulässig.

5. Im Kerngebiet sind Tankstellen im Zusammenhang mit
Parkhäusern und Großgaragen unzulässig. Ausnahmen für
sonstige Tankstellen werden ausgeschlossen.

6. In den Obergeschossen der Gebäude am Eppendorfer Weg,
der Hoheluftchaussee und der Bismarckstraße kann im
Blockinnenbereich über die Hälfte der Fassadenlänge eine
bis zu 1,5 m tiefe Überschreitung der Baugrenzen durch
Balkone, Loggien oder Erker zugelassen werden. Für Ge-
bäude in der Moltkestraße ist eine entsprechende Über-
schreitung beidseitig über zwei Drittel der Fassadenlänge
zulässig. 

7. Stellplätze sind nur in Tiefgaragen zulässig. Im Kerngebiet
können ausnahmsweise oberirdische Stellplätze für den
Wirtschaftsverkehr zugelassen werden, wenn Freiraumqua-
lität und Wohnruhe nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

8. Nicht überbaute Flächen auf Tiefgaragen sind mit einem
mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substratauf-
bau zu versehen und zu begrünen. Soweit Bäume ange-
pflanzt werden, muss auf einer Fläche von mindestens 12 m²
je Baum die Schichtstärke mindestens 1 m betragen. 

9. In den Wohngebieten und im Kerngebiet an der Hoheluft-
chaussee sind Terrassen, Fahr- und Gehwege sowie Stell-
plätze in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.
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Hamburg, den 15. Juli 2011.

Das Bezirksamt Eimsbüttel


